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Dass die Ärztekammer der FMH es abgelehnt 
hat, die Richtlinien «Umgang mit Sterben und 
Tod» der Schweizerischen Akademie der Wis
senschaften (SAMW) in ihre Standesordnung 
aufzunehmen, ist viel mehr als nur bedauer
lich. Es ist kurzsichtig, falsch und zeugt von 
wenig Vertrauen der Kammer in ihre Mit
glieder; sie traut diesen mit ihrem Entschluss 
nämlich offensichtlich nicht zu, dass sie mit 
diesen umsichtig und sorgfältig formulierten 
Richtlinien der SAMW in ihrem Alltag beson
nen und ärztlich im Sinne der Patienten und 
ihren Familien handeln und entscheiden kön
nen. Es ist eine verpasste Chance der Ärzte, 
selbstbestimmt über wichtigste Fragen dieses 
Berufsstandes entscheiden zu können. Schon 
immer gehörte die Betreuung und Begleitung 
ihrer Patienten am Lebensende zu den wich
tigsten und vornehmsten Aufgaben eines 
Arztes. Durch die indirekte Weigerung der 
Ärztekammer, an diesem für alle wichtigen 
und notwendigen Dialog konstruktiv oder 
vielleicht sogar federführend teilzunehmen, 
werden solche wichtigen Beschlüsse nicht 
von der Ärzteschaft selbst geregelt, sondern 
an die Politik delegiert oder gar an Sterbe
organisationen (was für ein fürchterliches 
und für die Patienten trauriges, einsam ma
chendes Wort!) «ausgelagert». Die Ärzte soll
ten sich nicht beklagen über bevormundende 
Beschlüsse der Politik, wenn sie selber nicht 
in der Lage sind, für die Gesellschaft und je
den einzelnen Patienten wichtigsten Lebens
fragen, auch zum Sterben und Tod, proaktiv 
und offen zu begegnen – dies im Sinne der Pa
tienten, der potentiellen Patienten und unse
rer ganzen Gesellschaft, denn Linderung von 
Leiden ist die «eigentliche und wichtigste 
 Sache der Medizin». Wenn das Leiden aus 
nachvollziehbaren Gründen unerträglich ist, 
dann kann es nicht getragen werden. Die 
Ärzte und auch die Patienten werden wissen, 

mit dieser Formulierung umzugehen, dieses 
Vertrauen müssen wir einfach haben, es bleibt 
uns keine andere Wahl, weil eine messbare, 
qualitätsorientierte Regulierung, gerade für 
dieses Thema, nahezu unmöglich ist und 
 wenig Würde für unseren Berufsstand und 
auch für die Glaubwürdigkeit der schwer be
troffenen Patienten beinhaltet. Es ist mir an 
dieser Stelle ein grosses Anliegen, Herrn Prof. 
Dr. Hans Stalder ganz herzlich zu danken für 
seinen sehr klugen und menschlichen Artikel 
«Ist Leiden nicht Sache der Medizin?» in der 
Ausgabe 3/2019 der Ärztezeitung. Ich finde es 
ganz wunderbar und vor allem auch bitter 
 nötig, dass prominente Ärzte mit lebens
langer Erfahrung wie Prof. Stalder sich mutig 
und mit eigener Meinung äussern und damit 
eine Lanze brechen für eine Ärzteschaft, der 
man etwas zutraut – nämlich menschliches 
und ärztliches (nicht messbares) Handeln 
auch in den schwierigsten Situationen einer 
ArztPatientenBeziehung. Ich bin Prof. Stal
der sehr dankbar für seinen Artikel, und ich 
 wünsche mir, dass möglichst viele Ärzte ihn 
gelesen und auch ein wenig verinnerlicht 
habe n. Die Ärztekammer ist ihrem Wesen 
nach eine standespolitische Organisation, die 
uns in  unserem ärztlichen Alltag bei schwieri
gen Entscheidungen wenig helfen kann (und 
dies auch nicht muss). Das sollte uns nicht 
ver unsichern, sondern stolz machen auf die 
 Anforderungen, die dieser Beruf an jeden 
 einzelnen Arzt auch heute noch stellt.

Prof. Dr. med. Hans Säuberli, Buochs

Unverständlicher Entscheid
Brief zu: Stalder H. Ist Leiden nicht Sache der Medizin? 
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Lieber Herr Stalder
Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem obge
nannten Artikel in der SÄZ. Es gab ja in der Tat 
eine sehr lange und auch engagierte Dis
kussion in der Leserbriefspalte unserer Zei
tung. Dennoch stösst der Entscheid der FMH 
bei uns auf Unverständnis und dürfte Aus
druck einer letztlich doch paternalistischen 
Haltung sein, die in der Ärzteschaft weiter 
verbreitet sein dürfte, als uns lieb ist. Völlig ir
ritierend sind aber die Ansichten des Rechts
dienstes der FMH in der SÄZ Nr. 41/2018 [1]: 
«Die Intensität des Leidens des Patienten, die 
Weise, wie der  Patient dieses empfindet, und die 
Massstäbe, die den Patienten bei der Bewertung 
dieses Leidens leiten, sind keine messbaren oder 
rechtlich zuverlässig überprüfbaren Kriterien. 

Ob jemand sein Leiden als erträglich empfindet, 
hängt von einer Vielzahl von nur schwer fass
baren Fak toren ab, zu denen beispielsweise 
materiel le, sozial e oder psychische Ressourcen 
und die  sozialen Bedingungen der Patientin 
oder des Patienten zählen [...] Des Weiteren ist 
nicht ersichtlich, welche Methoden und Kom
petenzen einen Arzt befähigen könnten, ein 
Patienten leiden intersubjektiv nachzuvollzie
hen.»
Dass gerade die FMH nach einer rechtlichen 
Definition des Leidens ruft, macht auch uns 
mehr als nachdenklich. Unsere Standesorga
nisation will offenbar auch nicht verstehen, 
was ein Bilanzsuizid ist. Dies kommt auch in 
einem aktuellen Artikel des Präsidenten der 
Hippokratisches Gesellschaft Schweiz in der 
NZZ zum Ausdruck [2]. Wir sollten uns glück
lich schätzen, dass in der Schweiz nicht die 
Gerichte die medizinischen Entscheidungen 
am Lebensende treffen, sondern die Ärzte/
Ärztinnen und der Patient bzw. dessen Be
zugspersonen, sofern die Verleitung zur oder 
Durchführung der Suizidbeihilfe nicht aus 
selbstsüchtigen Beweggründen geschieht. Of
fensichtlich sind viele Ärzte mit der ganzen 
Problematik überfordert. Wahrscheinlich ist 
es tatsächlich besser, wenn die Suizidbeihilfe 
nicht nur in die Hände der Ärzte gegeben 
wird, sondern die erfahrenen Sterbehilfeor
ganisationen mit einbezogen werden, ob
schon die revidierten Richtlinien der SAMW 
einen gangbaren Weg für die Ärzte vorgeben, 
die sich in der Lage fühlen, ihren Patienten 
nachzufühlen, was für diese ein unerträgli
ches Leiden ist.

Emeritierte Rechtsmediziner:  
Prof. Dr. med. Walter Bär, Männedorf;  

Prof. Dr. med. Ulrich Zollinger, Utzigen;  
Prof. Dr. med. Thomas Sigrist, Tübach;  

Prof. Dr. med. Felix Walz, Uitikon

1 Barnikol M. Die Regelung der Suizidbeihilfe in den 
neuen SAMWRichtlinien. Schweiz Ärzteztg. 
2018;99(41):1392–6.

2 Raimund Klesse, Sorgfalt im Umgang mit Sterben 
und Tod. Gastkommentar in der NZZ, 31.1.2019.

Es geht heute um unsere Zukunft
Brief zu: Bloch R, Cahen JP, Girard M, Marogg E, Sehringer W. 
Bestellung eines internationalen Gerichtshofs zum Schutze 
der Natur. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(5):103.

Der Leserbrief «Bestellung eines internationa
len Gerichtshofs zum Schutz der Natur» er
füllt mich mit Hoffnung. Ebenso der wach
sende Zustrom zur Jugendprotestbewegung 

COURRIER  202

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI 2019;100(7):202–203

Courrier au BMS

Lettres de lecteurs

Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et 
rapide. Sur notre site Internet, vous trouverez un ou-
til spécifique pour le faire. Votre lettre de lecteur 
pourra ainsi être traitée et publiée rapidement. Vous 
trouverez toutes les informations sous: 
www.bullmed.ch/publier/remettre- 
un-courrier-des-lecteurs-remettre/

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.17421/
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.17421/
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.17421/
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.17421/
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.17463/
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.17463/
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.17463/
http://www.bullmed.ch/publier/remettre-un-courrier-des-lecteurs-remettre/
http://www.bullmed.ch/publier/remettre-un-courrier-des-lecteurs-remettre/


Klimastreik. Die junge Generation hat ver
standen, dass es für sie keine Zukunft mehr 
gibt, wenn die globale Umweltzerstörung, 
 getrieben von einem irren Geldsystem mit 
unendlichem Wachstum von Konsum und 
RessourcenVerschleuderung, weiterläuft.
Auch die Gelbwesten fordern aus einer immer 
bedrohlicher werdenden sozialen Ungleich
heit heraus einen Wandel vom Neoliberalis
mus weg und hin zu einer sozioökologischen 
Basisdemokratie mit menschlichen Werten 
jenseits reinen Profitdenkens.
ICAN und IPPNW fordern mit unzähligen 
Partnern ein globales Atomwaffenverbot. 
Durch die Kündigung des INFVertrages durch 
die USA droht Europa zu einem nuklearen 
Pulverfass zu werden und nur der Atom
waffenverbotsVertrag kann diese Gefahr be
enden.
Wie wird der Bundesrat entscheiden? Gegen 
die Wünsche des eigenen Volkes?
Haben wir Ärzte – Verfechter des Lebens – und 
unsere Standesorganisation, die FMH, die 
 Zeichen der Zeit erkannt?
Ich wünsche mir, dass die FMHFührung bald
möglichst einen mutigen Entscheid dies
bezüglich fällt und dass sie den Bundesrat 
 öffentlich wirksam auffordert, den Atom
waffenverbotsVertrag, welcher bereits von 
National und Ständerat angenommen wurde, 
zügig zu unterschreiben und zu ratifizieren.
Wenn die Kirchen KriegsmaterialExporte 
 ablehnen, dann sollte sich die Ärzteschaft 
 geschlossen für atomare Abrüstung aus
sprechen.
Ich wünsche dem FMHGremium Zivilcou
rage.
Wir stehen für einen gewaltlosen Wandel und 
für eine menschliche Zukunft.

Dr. Paul Steinmann, Worb,  
CoPräsident friedenskraft.ch

Widerspruch ärztlicher Sorgfalts
pflicht zwischen KVG und IVG dank 
Bundesgericht
Brief zu: Cerletti M. Rentenprüfverfahren bei psychischen 
Störungen – eine Kritik» mit dessen OnlineKommentar 
von Herrn Andreas Jansen.

Der Kommentar des leitenden Arztes der 
RADStelle Ostschweiz, Andreas Jansen, mit 
ehemaliger Arztpraxis für Allgemeinmedizin 
und Naturheilverfahren ohne Facharzttitel 
FMH in Lindau, Deutschland, Juni 1995 bis 
 Februar 2016, der gemäss rechtlichen Grund
lagen im medizinischen Alltag von SAMW 
und FMH als eidgenössischer Weiterbildungs
titel zur selbstständigen Tätigkeit resp. Eröff
nung einer Arztpraxis in der Schweiz berech
tigt, weist auf die grosse Diskrepanz der 
Auffassung der ärztlichen Sorgfaltspflicht 
 sowie medizinisch vorliegender Evidenz zu 
den einzelnen Erkrankungsbildern (aktuell 
gemäss ICD10, ab Januar 2022 ICD11) zwi
schen der behandelnden Ärzteschaft nach 
Krankenversicherungsgesetz sowie den RAD
Ärzten nach juristisch medizinisch fach
fremd ausgestaltetem Invalidengesetz dar.
Der ärztlichen Sorgfaltspflicht sollte deswe
gen stets eine transparente Qualitätskontrolle 
von Indikation und Outcome dank «Externer 
Audits» durch Fachexperten mit eidgenössi
schem Weiterbildungstitel FMH zugrunde 
 liegen!
Leider wird diese zur Wahrung der politöko
nomisch erwünschten Förderung des BIPs, so
mit des Wohlstandes der Schweiz, politisch 

nicht angemessen eingefordert und umge
setzt. Je nach politisch mehrheitsfähigem In
teresse im schweizerischen Sozialversiche
rungssystem vermag man so eine Erkrankung 
im Krankenversicherungsbereich als leis
tungspflichtig einzustufen, währenddem bei 
der IV diese ausgeschlossen werden kann! 
Dies ist ein unglaublicher Widerspruch hin
sichtlich medizinischer Beurteilung einer 
Leistungsübernahme im schweizerischen 
 Sozialversicherungssystem. Ärzte behandeln 
so «Scheininvalide» auf Kosten der Prämien
zahler, RADÄrzte hingegen vermögen diese 
«Scheininvaliden» resp. Erkrankungsbilder 
dank fahrlässiger Missachtung der ärztlichen 
Sorgfaltspflicht infolge fachfremder juristi
scher Unterstützung des Bundesgerichts zu 
verneinen, die Betroffenen so gezielt der Für
sorge auf Kosten der Steuerzahler «gesundzu
schreiben». Herr Jansen bestätigt mit dessen 
Kommentar somit eindrucksvoll die Kritik 
von Frau Cerletti! Ein herrliches Eigentor der 
RADÄrzte!
Was wir brauchen, und hier ist Herr Jansen 
doch zuzustimmen, ist eine politische Einfor
derung sowie Umsetzung adäquater trans
parenter Qualitätskontrollen von Indikation 
und Outcome. Dies ermöglicht die medizi
nisch evidenzbasierte Grundlage für den me
dizinischen Teil der Beurteilung der Erwerbs
fähigkeit bei der IV. Beide Bereiche, OKP & IV, 
müssen über «Externe Audits» durch Fachex
perten mit FMHTiteln kontrolliert werden. 
Bis dies der Fall ist, darf es jedoch zu keinen 
Unterschieden der Leistungsübernahme von 
Erkrankungen bei der IV im Vergleich zur OKP 
geben. Denn wer bei der IV als gesund einge
stuft wird, ist dies konsequenterweise auch 
für die OKP, somit konsequenterweise nun 
bei der OKP ebenfalls nicht mehr leistungsbe
rechtigt!
Herr Jansen hat somit eindrücklich den vor
liegenden Systemfehler aufgezeigt. Er agiert 
aber leider nur juristisch, verteidigt die finan
ziellen Eigeninteressen der IV, nicht jedoch 
die medizinischen Interessen der behandeln
den Ärzteschaft der FMH.

Dr. med. vet. Andreas Keusch,  
Patientenvertreter, MEDVICE,  

Pfäffikon

Patiententipps besser 
als  Modellstudien?
Brief zu: Taverna E. Medizinpreise. Schweiz Ärzteztg. 
2019;100(4):101.

Nierensteingeplagte Patienten müssen nicht 
unbedingt eine Reise in den WaltDisneyPark 
nach Orlando, Florida unternehmen. In mei
nem zweiten Assistentenjahr (1974) im Naza

reth Hospital EMMS in Galiläa, Israel hat mir 
ein Araber berichtet, dass er bei seinen Nie
renkoliken jeweils auf seinen Esel sitzt und 
ihn über die Felder treibt, um den Stein abzu
treiben. Ein als Taxichauffeur tätiger weiterer 
Patient erzählte mir, dass er auf der Fahrt von 
Nazareth nach Haifa und zurück in jedes 
der  zu jener Zeit häufigen Strassenlöcher 
fährt, um den gleichen Effekt zu erreichen. 
Das Team in Florida war wohl im einund
zwanzigsten Jahrhundert auf den Modellver
such  angewiesen, da heute weniger Esel und 
auch weniger Strassenlöcher für therapeuti
sche Massnahmen zur Verfügung stehen.

Dr. med. Rudolf Ott, BielBenken
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